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RS OGH 2008/6/26 2Ob102/08a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.2008

Norm

außStrG 2005 §46 Abs3 C2

AußStrG 2005 §127

Rechtssatz

Bei einer von dritter Seite beantragten Sachwalterumbestellung ist der Betro6ene jedenfalls eine „andere Person" im

Sinne des § 46 Abs 3 AußStrG. Eine Abänderung der die Antragsbefugnis des Einschreiters verneinenden

Rekursentscheidung im Sinne einer Bejahung der Antragslegitimation hätte einen Eingri6 in die verfahrensrechtliche

Stellung des durch die Sachwalterin vertretenen Betroffenen zur Folge.
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